
 

 
 
 
 

Kursausschreibung 2025 
 
 
 
 
 

Kurs zum öffentlichen Vergaberecht 
“Keine Angst vor dem Recht: Öffentliches Vergaberecht” 

 

Ziel Teilnehmende des öffentlichen Vergaberechtskurs erhalten ein breites Spektrum an relevanten 
theoretischen Grundlagen rundum die rechtlichen Grundlagen des öffentlichen Vergaberechts, der 
Normen, die FKS Richtlinien + Herstellerangaben. Der Inhalt wird anhand von Praxisbeispielen 
eingeübt.  

 
Teilnehmende Der Lehrgang eignet sich für Beschäftigte der Feuerwehr sowie anderer Rettungsorganisationen, 

die mit dem Thema Beschaffung von Bekleidung oder sonstigem Material betraut werden.    
 

Kursinhalte Behandelt werden schwerpunktmässig die folgenden Themen: 

- Allgemeine Einführung ins öffentliche Vergaberecht 
- Erklärung der Rechtslandschaft 
- Definition der Beschaffung 
- Rechtliche Grundlagen des öffentlichen Beschaffungswesens 
- Ablauf einer Beschaffung 
- Stolpersteine und Fallen bei einer Beschaffung 
- Wie läuft eine Vergabe ab? 
- Erklärung FKS-Richtlinien und Herstellerangaben 
- Praxisbeispiele 

 
Methodik Referate, Unterlagen sind im Kurs inbegriffen. 

 
Dauer 1 Tag 

 

Ort   

Daten  

Hautle AG, Hofenstrasse 17, 9300 Wittenbach 

Parkplätze vorhanden, Transfer Bahnhof ↔ Hofenstrasse ca. 3 Minuten Fussweg 

Datum noch nicht fixiert 

Kosten CHF 490.00 inkl. MwSt, inbegriffen sind Zwischenverpflegungen, Mittagessen und Organisation 
 

Anmeldung G. Hautle AG, Maria Hautle, Hofenstrasse 17, 9300 Wittenbach  
                               Telefon 071 272 31 00 / Fax 071 272 31 01 Mail: m.hautle@ghautle.ch 

 
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 12 Personen beschränkt. Anmeldungen sind ab Zahlungseingang garantiert. Wir 
freuen uns auf Sie! 

 
 



 
 
 
 
Stornogebühren 
Bei einer schriftlichen Abmeldung bis 6 Wochen vor dem Kurstag, verrechnen wir Ihnen keine Kurskosten. Bei einer 
Abmeldung bis 6-4 Wochen vor dem Kurstag 30%, 4-1 Woche vor dem Kurstag 50% und 1 Woche vor dem Kurstag 100%. 
Bei späterer oder fehlender Abmeldung ist der volle Betrag fällig. Sie können jederzeit einen Ersatzteilnehmer melden. 

 


